
Tennis–Verband Berlin–Brandenburg e.V. 

Antrag zur Gründung einer Spielgemeinschaft 
 

 

Name der Spielgemeinschaft: ________________________________________________________ 

 

Die Spielgemeinschaft wird aus folgenden zwei oder drei Vereinen gebildet:  

 

Verein 1:  Vereinsnummer: _______ Vereinsname: _________________________________ 

 

Verein 2:  Vereinsnummer: _______ Vereinsname: _________________________________ 

 

Verein 3:  Vereinsnummer: _______ Vereinsname: _________________________________ 

 

Die Spielgemeinschaft (SG) wird nach § 7 (2) der Wettspielordnung des TVBB gebildet. 
 

Es gelten folgende Durchführungsbestimmungen: 
 

1. Die SG wird im System wie ein eigenständiger Verein geführt und bekommt eine eigene 

Vereinsnummer. 

2. Verein 1 übernimmt die rechtliche Vertretung der SG und ist erster Ansprechpartner für den 

Verband. 

3. Die Mannschaften einer neuen SG beginnen in der untersten Liga oder übernehmen die 

vorher existenten Mannschaften der beteiligten Vereine. Dies ist zur Mannschaftsmeldung 

zu beantragen. 

4. Die SG hat gegenüber dem Verband und den gegnerischen Vereinen mitzuteilen, auf welcher 

Anlage der beteiligten Vereine der SG die Heimspiele einer Mannschaft ausgetragen 

werden. Bleibt diese Information aus, wird das Spiel bei Verein 1 ausgetragen. 

5. Wird die SG aufgelöst, können die Vereine untereinander bis zur folgenden 

Mannschaftsmeldung klären, welche Mannschaft und damit deren Ligeneinteilung von 

welchem Verein übernommen wird. Wird keine Einigung erzielt, kann Verein 1 die 

gewünschten Mannschaften übernehmen. 

6. §7(2) Satz 2 der Wettspielordnung wird auf regionaler Ligenebene sowie in der untersten 

Spielklasse nicht angewendet. 

7. In der namentlichen Meldung der SG können alle Spieler gemeldet werden, die die 

entsprechenden Bedingungen der Wettspielordnung erfüllen und eine Spielberechtigung für 

einen der beteiligten Vereine haben. 

8. Die Bestimmungen von Wettspielordnung und anderen Durchführungsbestimmungen des 

TVBB gelten analog für Spielgemeinschaften. Hierfür ist der Begriff Verein der SG 

gleichzusetzen. 

 

Die beteiligten Vereine erkennen diese Regelungen hiermit ausdrücklich an und stimmen der 

Bildung der oben genannten Spielgemeinschaft zu.  

 

Verein 1:  Vereinsname: ____________________________________________ 

  

 Rechtsverbindliche Unterschrift: ____________________________________________ 

 

Verein 2:  Vereinsname: ____________________________________________ 

  

 Rechtsverbindliche Unterschrift: ____________________________________________ 

 

Verein 3:  Vereinsname: ____________________________________________ 

 

 Rechtsverbindliche Unterschrift: ____________________________________________ 


